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Für das Saarland wurden von der Statistik der Bundesagentur für Arbeit (BA) von Januar 2005 (Ein-

führung Hartz IV) bis wenige Monate nach der Landtagswahl am 25. März 2012 immer SGB II-Quoten1 

und ELB-Quoten2 ermittelt, die mehr oder weniger geringfügig unter den durchschnittlichen SGB II-

Quoten und ELB-Quoten im Bundesgebiet insgesamt lagen. Seitdem öffnet sich die Schere zwischen den 

stark gestiegenen SGB II-Quoten und ELB-Quoten im Saarland und den entsprechenden Quoten im 

gesamten Bundesgebiet. (Abbildungen 1 und 2 auf Seite 1) 

Das Saarland ist (bisher) das einzige Land, in dem gegenwärtig gemäß amtlicher Statistik der BA mehr 

Menschen auf Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts nach dem SGB II (Hartz IV) angewiesen 

sind als jemals zuvor. (Abbildung 3 auf Seite 2 oben)  

Bremen, 20. März 2017 

 Paul M. Schröder  

BIAJ (http://biaj.de/) 

eMail: institut-arbeit-jugend(at)t-online.de 

 

 

In diesem Zusammenhang vielleicht auch von Interesse: Arbeitsuchende, Arbeitslose, erwerbsfähige 

Leistungsberechtigte: Ländervergleich Februar 2017 – BIAJ-Kurzmitteilung vom 1. März 2017: 

http://biaj.de/images/2017-03-01_arbeitsuchende-arbeitslose-rechtskreise-elb-laender-022017.pdf 

(insbesondere Tabelle 6 auf Seite 8 von 8) 

Weitere BIAJ-Informationen zum Thema „Hartz IV“: 

http://biaj.de/component/tortags/tag/sgb_ii_hartz_iv.html 

                                                           
1  „Zur Berechnung der SGB II-Quote werden die Leistungsberechtigten (LB) zur Bevölkerung im Alter von 0 Jahren bis zur 

Regelaltersgrenze ins Verhältnis gesetzt.“ (Statistik der BA) 
2  „Zur Berechnung der ELB-Quote werden die erwerbsfähigen Leistungsberechtigten (ELB) zur Bevölkerung im Alter von 15 

Jahren bis zur Regelaltersgrenze ins Verhältnis gesetzt.“ (Statistik der BA) 
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